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 Veröffentlicht am 27.02.2007

Norm

ABGB §140 Ba

ABGB §140 Bb

Rechtssatz

Zumal der Unterhaltsschuldner keinen Ein1uss darauf hat, welche Dienstwohnung ihm vom Dienstgeber zur

Verfügung gestellt wird oder überhaupt zur Verfügung steht, ist es angebracht, diesen Umständen bei der Bemessung

des Kindesunterhalts dadurch Rechnung zu tragen, dass als Wert der verbilligten Wohnungsmöglichkeit (des

Sachbezugs) die Di9erenz zwischen dem Mietzins, den er auf dem örtlichen Wohnungsmarkt für eine seinem

Lebensstandard entsprechende angemessene kleinere Wohnung zahlen müsste, und dem für die Dienstwohnung zu

zahlenden Entgelt herangezogen wird.
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